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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Patrick Kunz (FREIE WÄHLER)
– Drucksache 18/1904 –

Fehlender Krisenstab

Die Kleine Anfrage – Drucksache 18/1904 – vom 21. Dezember 2021 hat folgenden Wortlaut:

Der ehemalige Koordinator der Bundeswehr für bundesweite Katastrophenübungen Wolfgang Grambs spricht im Hinblick auf das 
Krisenmanagement rund um die Flut an der Ahr von einer „überforderten Einsatzleitung“ und davon, dass „mit professionelleren Struk-
turen im Katastrophenschutz“ viele Leben hätten gerettet werden können (General-Anzeiger vom 11. Dezember 2021).
Auch Berichte von Katastrophenhelfern aus dem Wahlkreis 39 lassen das Bild eines überforderten Krisenmanagements und einer 
ineffektiven Aufgabenverteilung an die verschiedenen Katastrophenschutzorganisationen entstehen. Die fehlende Struktur und 
Übersicht verursachte Leid auf der einen und Frust auf der anderen Seite.
Die Aufgaben im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz müssen die Gemeinden, kreisfreien Städte 
und Landkreise als Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllen. Das Land steht lediglich als Unterstützerin der 
kommunalen Aufgabenträger zur Verfügung. So soll ein Krisenstab der Landesregierung im Falle einer Katastrophe zentrale Hil-
feleistungespotenziale oder militärischer Kräfte koordinieren. Laut Innenstaatssekretär Stich ist dieser Krisenstab jedoch lediglich 
ein politisches Gremium.
Die Kommunen scheinen finanziell und organisatorisch bezüglich des Katastrophenschutzes mehr oder weniger auf sich allein 
gestellt zu sein.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Gibt es Unterschiede in der Qualifizierung der KatastrophenhelferInnen bei den verschiedenen Hilfsorganisationen im Katast-

rophenschutz? Wenn ja, worin bestehen diese Unterschiede genau?
2. Sind alle Katastrophenschutzorganisationen gleichberechtigt im Falle einer Katastrophe per Piepser erreichbar?
3. Welche Auswirkungen hat die Struktur der kommunalen Verantwortung für Ausstattung und Personalgewinnung der 

Katastrophenschutzorganisationen auf deren Einsatzfähigkeit?
4. Wie wird von Landesseite sichergestellt, dass allen Katastrophenschutzorganisationen die im Leitfaden „Katastrophenschutz-

Strukturen“ aus dem Jahr 2008 genannten Ausstattungskomponenten auch tatsächlich zur Verfügung stehen?
5. Plant die Landesregierung, die finanzielle und organisatorische Zuständigkeit für den Katastrophenschutz wieder auf das Land 

zu übertragen?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 
12. Januar 2022 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Nach dem Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG) sind die Landkreise und kreisfreien Städte für den Katastrophenschutz  
zuständig (§§ 4 und 5 LBKG). Diese Aufgabenträger erfüllen die Aufgabe des Katastrophenschutzes als Pflichtaufgabe der Selbstver-
waltung und entscheiden damit in der Katastrophenlage u. a. über die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Rahmen 
ihres kommunalen Selbstverwaltungsrechts. Die erforderlichen Stabsstrukturen sind in der in Rheinland-Pfalz eingeführten Dienst-
vorschrift 100 und in der Führungsdienstrichtlinie beschrieben, die mit den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt sind. 

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) verfügt darüber hinaus für den überörtlichen Kräfteeinsatz über eine Koor-
dinierungsstelle in Stabsstruktur, deren Tätigkeit im Sinne von Unterstützungsmaßnahmen für die zuständigen Kommunen von 
kommunaler Seite angefordert werden kann. Für den Fall, dass das Land die Einsatzleitung innehaben (z. B. bei Unfällen in kern-
technischen Anlagen), wird die technische Einsatzleitung seitens der ADD mit ihrem Stab wahrgenommen. 

Der Krisenstab der Landesregierung ist hingegen vor dem oben geschilderten Hintergrund der Zuständigkeitsverteilung nach dem 
LBKG ein ressortübergreifendes Abstimmungsinstrument des Krisenmanagements der Landesregierung. Dieser Krisenstab berei-
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tet für die Landesregierung alle mit dem besonderen Ereignis, das zu seiner Bildung geführt hat, in Zusammenhang stehenden ad-
ministrativ-organisatorischen Entscheidungen im Zuständigkeitsbereich der Landesregierung vor und veranlasst und kontrolliert 
die Umsetzung der Entscheidungen in eigener Verantwortung. 

Da das LBKG bei Vorliegen der dort geregelten spezifischen Voraussetzungen die operativ-taktischen Aufgaben des Landes der ADD 
zuweist, ist es weder erforderlich noch zielführend, dass der Krisenstab der Landesregierung operativ-taktische Befugnisse erhielte. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu den Fragen 1 und 2:

Von 36 Landkreisen und kreisfreien Städten haben 22 geantwortet. Überwiegend wurde zu Frage 1 mitgeteilt, dass die Führungs-
ausbildung, insbesondere die Stabsarbeit, einheitlich erfolge. Fachspezifische Qualifizierungen variieren hingegen naturgemäß je 
nach Fachbereich und Aufgabengebiet. Zudem bilden die Hilfsorganisationen auch in ihren eigenen Strukturen aus. 

Seitens der Landesregierung wird ergänzend mitgeteilt, dass die Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie entsprechende Lehr-
gänge für die Kommunen anbietet. Diese werden nach einheitlichen Standards durchgeführt und organisationsübergreifend an-
geboten. Gleiches gilt für Angebote der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung.

16 Kommunen meldeten, dass alle Katastrophenschutzorganisationen gleichberechtigt im Falle einer Katastrophe mit Meldern 
alarmiert werden können. In vier Kreisen ist dies nicht für alle Einheiten der Fall. Ein alternativer Alarmierungsweg ist jedoch 
sichergestellt. 

Zu Frage 3:

Die kommunalen Aufgabenträger haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Katastrophenschutz dafür zu sorgen, dass Einheiten und 
Einrichtungen des Katastrophenschutzes bereitstehen und sie über die erforderlichen baulichen Anlagen sowie die erforderliche 
Ausrüstung verfügen. Hierzu können sie im Einvernehmen mit den beteiligten Gemeinden und, soweit private Hilfsorganisatio-
nen im Katastrophenschutz mitwirken, insoweit im Benehmen mit diesen einen Bedarfsplan für den Katastrophenschutz aufstellen 
und in regelmäßigen Abständen fortschreiben, in dem insbesondere der Bedarf an Fahrzeugen, Geräten, Gebäuden, Einheiten 
und Einrichtungen u. a. auch des Katastrophenschutzes festgelegt wird und die Möglichkeiten der interkommunalen Zusammen-
arbeit zu berücksichtigen sind (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 und § 5 Abs. 1 Nr. 1 LBKG). Das Land stellt den kommunalen Aufgabenträgern 
Rahmen-, Alarm- und Einsatzpläne sowie Empfehlungen für die verschiedenen Gefährdungsszenarien zur Verfügung. Im Übrigen 
wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Zu Frage 4:

Die Landkreise und kreisfreien Städte setzen zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Katastrophenschutz in erster Linie die öffentlichen 
und privaten Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes ein (§ 19 LBKG). Die fünf im Katastrophenschutz tätigen Hilfs-
organisationen in Rheinland-Pfalz haben sich im Jahr 2008 zur Arbeitsgemeinschaft Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz 
in Rheinland-Pfalz (HiK-RLP) zusammengeschlossen. Ihnen gehören der Arbeiter-Samariter-Bund, die Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter Unfallhilfe sowie der Malteser Hilfsdienst an. Diese Form der organisa-
tionsübergreifenden Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz ist bundesweit einmalig. Das angesprochene 
Konzept der HiK-RLP liegt mittlerweile in der 3. Version vom 29. Oktober 2018 vor. Landkreis- und Städtetag Rheinland-Pfalz emp-
fehlen die Anwendung des Konzepts als Grundlage für Planungen im Bereich des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes 
im Katastrophenschutz. Das Land fördert auf Grundlage der Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie gemäß der mit Schreiben vom  
5. Juni 2007 (Az.: 29 07:352) mitgeteilten Rahmenbedingungen die Fahrzeugbeschaffungen der Landkreise und kreisfreien Städte 
im Bereich des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes (Anteilsfinanzierung mit maximal 40 Prozent der zuwendungsfä-
higen Kosten). Ziel des Förderprogramms ist es, in den rheinland-pfälzischen Gebietskörperschaften möglichst einheitliche Struk-
turen aufzubauen. Die zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte entscheiden in eigener Verantwortung darüber, in welchem 
Umfang sie welche Einheiten für den Bereich des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes vorsehen. Durch das Förder-
programm und das seit dem Jahr 2008 vorliegende und ständig weiterentwickelte Konzept liegen jedoch gute strukturgebende 
Rahmenbedingungen und eine entsprechende Förderkulisse für die Aufstellung der Einheiten vor.

Zu Frage 5:

Diese Frage wird im Zuge der Aufarbeitung der Flutkatastrophe unter Berücksichtigung der Expertenmeinung der in Rheinland-
Pfalz mit der Anwendung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes befassten Akteure sowie weiterer Experten diskutiert. Eine 
Entscheidung ist noch nicht gefallen.

In Vertretung:
Randolf Stich
Staatssekretär


